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Satzung der Stadt Erlangen über die Gestaltung 
und Ausstattung der unbebauten Flächen der 
bebauten Grundstücke und über die Begrünung 
baulicher Anlagen 
(Freiflächengestaltungssatzung – FGS) 

vom 20.02.2020 / In Kraft getreten am 06.03.2020 

(Die amtlichen Seiten Nr. 5 vom 05.03.2020) 

Die Stadt Erlangen erlässt aufgrund von Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl.S.796, BayRS 2020-1-1-I) zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 des Ge-

setzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) und Art. 81 Abs. 1 Nrn 1, 3 und 5, der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-I) zuletzt geändert durch § 3 

des Gesetzes vom 24. Juli 2019 (GVBl. S. 408) folgende Satzung: 

§ 1 Geltungs- und Anwendungsbereich 

(1) Diese Satzung gilt im gesamten Stadtgebiet für die unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke und für die 

äußere Gestaltung baulicher Anlagen. Sie ist auf Vorhaben anzuwenden, für die nach Inkrafttreten der Satzung 

ein Bauantrag oder ein die baurechtliche Prüfung umfassender Antrag gestellt wird oder eine Vorlage der Ge-

nehmigungsfreistellungsunterlagen erfolgt. 

(2) Diese Satzung gilt nicht, soweit in rechtsverbindlichen Bebauungsplänen, in rechtsverbindlichen vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplänen mit Vorhaben- und Erschließungsplan sowie in anderen städtebaulichen Satzungen 

nach dem Baugesetzbuch (BauGB) Sonderregelungen getroffen werden. 

(3) Ein der Satzung entsprechender Zustand ist auf Dauer zu erhalten. 

§ 2 Ziel der Satzung 

Die Satzung bezweckt die Sicherstellung und Förderung einer angemessenen Durchgrünung und Gestaltung der 

Baugrundstücke und der Kinderspielplätze. 

§ 3 Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke 

(1) Die nicht überbauten Flächen einschließlich der unterbauten Freiflächen der bebauten Grundstücke sind unter 

vorrangiger Berücksichtigung der vorhandenen Baum- und Gehölzbestände zu begrünen, soweit diese Flächen 

nicht für eine andere zulässige Nutzung, wie Stellplätze und Arbeits- oder Lagerflächen, Spiel- und Aufenthalts-

flächen benötigt werden. Dabei sind standortgerechte und nach Möglichkeit heimische Gehölzarten zu verwen-

den. Nicht zulässig sind insbesondere geschotterte Steingärten. 

(2) Zuwege und Zufahrten sind auf ein Mindestmaß zu beschränken und soweit es die Art der Nutzung, Verkehrssi-

cherheit und Barrierefreiheit zulassen, mit wasserdurchlässigen Belägen zu versehen. 
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(3) Einhausungen für Müll- und Abfallbehälter sind mit hochwachsenden oder rankenden Gehölzen wirksam ein-

zugrünen. 

§ 4 Gestaltung von Flachdächern und Außenwänden 

(1) Flachdächer und vergleichbar geeignete Dächer sind bei Hauptgebäuden ab einer Gesamtfläche von 50 m², für 

Garagen, Carports und Nebenanlagen ab 15 m² flächig und dauerhaft zu begrünen. Dabei ist eine durchwurzel-

bare Mindestgesamtschichtdicke von 10 cm (einschließlich Drainschicht) vorzusehen. Dies gilt nicht für die 

durch notwendige technische Anlagen, nutzbare Freibereiche auf den Dächern und Anlagen zur Nutzung der 

Sonnenenergie und des Sonnenlichtes in Anspruch genommenen Flächen. 

(2) Flachdächer von Tiefgaragenzufahrten sind zu begrünen. Abs. 1 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 

(3) Die Decken von Tiefgaragen außerhalb von Gebäuden, Terrassen und Zufahrten und Zuwegungen sind mindes-

tens 0,80 m mit fachgerechtem Bodenaufbau zu überdecken. Bei Pflanzung von Bäumen auf Tiefgaragen ist pro 

Baum auf einer Fläche von mindestens 12 m² ein fachgerechter Bodenaufbau von mindestens 0,9 m bei klein-

kronigen bzw. mindestens 1,2 m bei mittelkronigen Bäumen vorzusehen. 

(4) Fensterlose Fassadenabschnitte mit einer Breite ab 3,00 m, Fassaden von Garagen, Tiefgarageneinfahrten, Car-

ports, Nebenanlagen und insbesondere Industrie- und Gewerbegebäude sind mit Kletterpflanzen flächig zu 

begrünen. Hierbei sind die vegetationstechnischen Erfordernisse zu berücksichtigen. Es ist mindestens eine 

Kletterpflanze pro 3,00 m Wandabwicklung zu pflanzen. 

§ 5 Feuerwehraufstellflächen, Bewegungsflächen und Zu- und Durchfahrten 

Die Zu- und Durchfahrten, Aufstellflächen und Bewegungsflächen für die Feuerwehr sollen die nach den Richtlinien 

über Flächen für die Feuerwehr, samt Anlagen, in der jeweils gültigen Fassung, vorgeschriebenen Mindestmaße 

nicht überschreiten und nach Möglichkeit versickerungsfähig ausgeführt werden. 

§ 6 Freiflächen für Kinderspielplätze 

Kinderspielplätze sind mit Sträuchern einzugrünen und ab einer Größe von mehr als 120 m² zu durchgrünen. Es 

sind geeignete, standortgerechte Bäume zu pflanzen. Die Bepflanzungen dürfen keine Gefahr in sich bergen und 

keine giftigen Gehölze enthalten. 

§ 7 Nachweise 

Die erforderlichen Nachweise und Pläne sind zusammen mit den Antragsunterlagen vorzulegen. 

§ 8 Abweichungen 

Für die Zulassung von Abweichungen von den Vorschriften dieser Satzung gilt Art. 63 Bayerische Bauordnung 

(BayBO) in der jeweiligen Fassung. 

§ 9 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 


